
  20. Wahlperiode  
 
 
 
 
 
Raudies, Beate (SPD) 
geboren am 01.09.1966 in Elmshorn 
Steuerbeamtin (wird nicht weiterhin ausgeübt) 
 
 
Regelmäßige Tätigkeiten, die in den letzten fünf Jahren vor Beginn der ersten 
Mitgliedschaft im Landtag ausgeübt wurden (§ 47 Absatz 2 SH AbgG, Ziffer XV.3 der 
Ausführungsbestimmungen) 
 
Finanzbehörde der Freien und Hansestadt Hamburg 
Betriebsprüferin Finanzamt Hamburg - Altona 
2003 bis 2009 
Sachgebietsleiterin Finanzamt Hamburg - Am Tierpark 
2009 bis 2012 
Mandatsurlaub gem. § 69 Abs. 2 Hamb. Beamtengesetz 
 
Stadt Elmshorn 
Mitglied der Stadtvertretung 
1990 bis 2013 
2. Stellvertr. Bürgermeisterin 
2008 bis 2012 
 
 
Einmalige und regelmäßige Tätigkeiten und Verträge, die während der Mitgliedschaft 
im Landtag ausgeübt oder aufgenommen werden beziehungsweise wirksam sind, 
sowie jeweilige Einkünfte oberhalb der Schwellenwerte von 1.000 € im Monat oder 
10.000 € im Jahr (§ 47 Absatz 3, 4 und 5 SH AbgG, Ziffer XV.4, 5 und 6 der 
Ausführungsbestimmungen) 
 
Sparkasse Elmshorn, Elmshorn 
Mitglied des Verwaltungsrates 
Seit 2013 
 
Ev.-Luth. Kirche in Norddeutschland (Nordkirche), Kiel / Schwerin 
Mitglied der Landessynode 
Seit 2018 
 
Ev.-Luth. Kirchenkreis Rantzau-Münsterdorf, Itzehoe 
Präses der Kirchenkreissynode 
Seit 2018 
 
Evangelische Stiftung Alsterdorf, Hamburg 
Mitglied des Stiftungsrates 
 
Büchereiverein Schleswig-holstein e. V., Rendsburg 
Mitglied des Vorstandes 
 
Bürgerstiftung Schleswig-Holsteinische Gedenkstätten, Rendsburg 
Mitglied des Stiftungsrates 



 
 
 
 
 
Stadt Elmshorn 
Bürgerliches Mitglied bzw. stv. Bürgerliches Mitglied im Stadtverordneten-Kollegium -
ehrenamtlich- 
Seit 2013 
 
Stiftung Jugendförderung der Sparkasse Elmshorn, Elmshorn 
Mitglied des Stiftungsrates 
 
Kulturforum Schleswig-Holstein e. V., Kiel 
Mitglied des Vorstandes, stellv. Vorsitzende 
 
THW-Landesvereinigung Schleswig-Holstein e. V. - Vereinigung der Helfer und Förderer des 
Technischen Hilfswerkes Schleswig-Holstein e. V. 
Mitglied des Beirates 
 
 
Jährliche Gesamteinkünfte (einschließlich Einkünfte unterhalb der Schwellenwerte) 
aus den nach § 47 Absatz 3 SH AbgG anzeigepflichtigen Tätigkeiten, Vereinbarungen 
und Beteiligungen (§ 47 Absatz 4 Satz 2 SH AbgG, Ziffer XV.5 der 
Ausführungsbestimmungen) 
 
Stufe 1 
 
 
Sachspenden und geldwerte Zuwendungen (§ 50 SH AbgG, Ziffer XVIII. der 
Ausführungsbestimmungen) 
 
-  
 


